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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.2006

Norm

VersVG §155

VersVG §156

Rechtssatz

Der beklagte Versicherer, der sich auf eine gegenüber dem Klageanspruch nicht zureichende Deckungssumme beruft,

muss diesen Einwand konkretisieren und Beweise anbieten, was durch die Vorlage eines kompletten, in Beachtung der

Bestimmungen der §§ 155 und 156 VersVG aufgestellten Verteilungsplans geschehen kann, dessen Überprüfung dem

Gericht, allenfalls mit Hilfe eines Sachverständigen aus dem Gebiete der Versicherungsmathematik, ohne größere

Schwierigkeit möglich ist (so schon 2 Ob 46/87).
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